Welchen Zuschuss erhalten Fraktionen und wie sind diese Mittel zu verwenden?
Fraktionen werden zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung ihrer Büros gewährt. Jeder Bezirksverordnetenversammlung werden für Zuschüsse an die Fraktionen im Haushaltsjahr ein Grundbetrag in Höhe von 15.000 Euro und ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 100 Euro je 1000 Bezirkseinwohner von der Senatsverwaltung für Finanzen zugeteilt. Zehn vom Hundert des Grundbetrages erhält jede Fraktion als Sockelbetrag. Der verbleibende Gesamtbetrag wird auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliedszahl verteilt. Die Fraktionszuschüsse werden monatlich im voraus gezahlt.

Darüber hinaus erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeitern. Diese betragen

bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern bis zu 32.000 €,

bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern bis zu 24.000 € und

bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern bis zu 16.000 €.

Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung die ordnungsgemäße Verwendung der Zuschüsse nach.

Die Mittel werden nach folgenden Kriterien jährlich abgerechnet:

A. Sachmittelzuschüsse

Einnahmen

Fraktionszuschüsse für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.

sonstige mit der Bewirtschaftung der Zuschüsse verbundenen Einnahmen (z. B. Zinsen,

Rücklagen, Erstattungen)

Rücklagen aus Fraktionszuschüssen des Vorjahres

Ausgaben

Porto, Kontoführungsgebühren

Reinigung

Büromaterial

Bücher, Zeitschriften

Kauf von Büromöbeln

Kauf technischer Geräte

Wartung, Reparatur, Miete für technische Geräte

Öffentlichkeitsarbeit

Repräsentation

Fraktionsklausuren

Dienstleistungen Dritter

sonstige Ausgaben (ggf. auch Personalmittel, die aus dem Sachmittelzuschuss übertragen

wurden)

Rückzahlungen nicht verbrauchter Fraktionszuschüsse

auf das folgende Haushaltsjahr übertragene Rücklagen

B. Personalmittelzuschüsse

Einnahmen

Personalmittel für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.

sonstige mit der Bewirtschaftung der Personalmittel verbundenen Einnahmen

(z. B. Rückzahlungen, Erstattungen)

Ausgaben

Entgelte, Honorare, Vergütungen für Beschäftigte

Nebenkosten (z. B. Steuern, Versicherungsbeiträge, sonstige Abgaben)

(Der Text ist überwiegend der Veröffentlichung von Peter Ottenberg: Das Bezirksverwaltungsgesetz und jugendhilferechtliche Organisationsvorschriften des Landes. Praxiskommentar für Kommunalpolitik und Verwaltung, hrsg. Vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf entnommen.)

